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Haan, den 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die Verwaltungsleitung hat dem Rat am 23. Juni 2009 vorgeschlagen, die der Stadt 
Haan aus dem Konjunkturpaket II zugewiesenen Finanzmittel wie folgt einzusetzen: 
 
1. Sanierung Sporthalle Adlerstraße (energetische Optimierung, ca. 1,7 Mio. EUR) 
 
2. Passive Lärmschutzmaßnahmen im Bereich Kaiserstrasse / Kölner Str. (Kontext  
    Umsetzung „Windhövel-Passage“)   
 
3. DSL-Breitbandversorgung Bereich Brucherkotten. 
 
Der Rat der Stadt Haan wird in einer Sondersitzung am 11. August 2009 erneut über 
die Umsetzung des Zukunftsinvestitionsgesetzes in Haan beraten.  
 
Der von Ihnen gestellte Antrag auf Zuweisung von Mitteln aus dem Konjunkturpaket 
II sowie die weiteren Anträge sind für die Beratungen im Rat am 11. August 2009 
ergänzend unter Berücksichtigung der rechtlichen  Voraussetzungen 
 

 Zusätzlichkeit 
 Nichtvorliegen einer Doppelförderung 
 Übereinstimmung der Maßnahmen mit § 3 Abs. 1 ZuInvG (u.a. Förderschwer-

punkt  Bildungs- und Infrastruktur energetische Sanierungsmaßnahmen an 
Gebäuden im Bestand) 

 
 

 
Antragsteller Kaiserstraße 85 

II / III 
113/114/6 
 
 210/211/340 
 260 / 443 
Kaemmerei@stadt-haan.de 
Herr Opfer, Herr Küper, Frau Eden 
II 
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 Förderzeitraum gem. § 5 ZuInvG 
 Förderfähigkeit nach Ausführung, Art und Umfang 

 
aufzuarbeiten.   
 
Die politisch gewünschten detaillierten Informationen zu den vorliegenden Anträgen 
erfordert eine Konkretisierung der bislang vorliegenden Unterlagen. Dies betrifft 
folgende Sachverhalte: 
 

 Angaben zum Planungsstand 
 Konkretisierung / Abgrenzung der förderfähigen und nicht-förderfähigen 

Baumaßnahmen / Gewerke mit Kostenangabe unter Berücksichtigung der 
Förderbedingungen (insbes. energetische Optimierung) 
 zeitliche Abwicklung. 

 
Ich bitte mir, diese Angaben bis zum  14. Juli 2009 zuzuleiten. 
Für die Kurzfristigkeit dieser Anforderung bitte ich Sie um Verständnis.  
 
Ich stehe Ihnen mit meinen Mitarbeiter/innen gerne für Rückfragen zur Verfügung.  
Informationen zu finanziellen Förderfragen werden durch die Leitung des Amtes für 
Finanzmanagement, Herrn Opfer und Herrn Küper, Tel.-Nr.: 911-210 bzw. 911-211, 
gegeben. Im bautechnischen Bereich ist dies Frau Eden, Leiterin des Amtes für 
Gebäudemanagement, Tel.-Nr.: 911-340. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
Knut vom Bovert    
 


